
H a u s o r d n u n g 
                

der Grundschule „Am Vogelgesang“ 
Schuljahr 2025/26 

Stand: 19.09.2025 
 
Vorbemerkungen 
 
Damit wir in unserer Grundschule gut lernen und arbeiten können, brauchen wir 
Ruhe, Ordnung und Sauberkeit. Um dieses zu verwirklichen, müssen wir folgende 
Grundsätze einhalten: 
 

●​ Nimm Rücksicht und bewege dich so, dass du niemanden gefährdest, ihm 
wehtust oder schadest! 

 
●​ Achte auf Sauberkeit und mute es keinem anderen zu, deine Abfälle zu 

          beseitigen!   
 

●​ Das Mitbringen gefährlicher und gefährdender Gegenstände ist verboten. 
 

●​ Behandle unsere Einrichtung und alle Geräte sorgsam! 
 

●​ Halte deinen Arbeitsplatz in Ordnung und bringe ständig alle nötigen 
           Arbeitsmittel mit! 

 
●​ Arbeite im Unterricht fleißig mit und störe deine Mitschüler nicht! 

 
●​ Den Anordnungen der Angestellten der Schule hast du Folge zu leisten! 

 
●​ Meldet Schäden sofort Erwachsenen! Wer mutwillig etwas beschädigt 

           oder zerstört, kann zu entsprechenden Ersatz- und Arbeitsleistungen 
           herangezogen werden. 
 

●​ Wir bahnen es an, das Anredepronomen „Sie“ zu nutzen.  
 

●​ Wenn ein/e Schüler/in durch besonders vorbildliches, wertschätzendes oder 
hilfsbereites Verhalten in Erscheinung tritt, dann erhält er/sie ein Lobherz. 
Dieses wird im Klassenraum aushängt. Eine Elterninformation erfolgt im 
Hausaufgabenheft. 
 

●​ Wenn ein/e Schüler/in auffällt durch: wiederholte oder massive 
Unterrichtsstörungen, Pausenverstöße, verbale oder körperliche Gewalt, 
Sachbeschädigung oder vergessene Hausaufgaben/Arbeitsmittel erhält er/sie 
einen Nachdenkzettel. Eine Elterninformation erfolgt im Hausaufgabenheft. 
Der Nachdenkzettel wird gemeinsam mit den Sorgeberechtigten Zuhause 
bearbeitet und unterschrieben. 
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1. Vor dem Unterricht 
 

●​ Vor dem Unterrichtsbeginn ist das Fußballspielen untersagt. 
 

●​ Um die Selbständigkeit der Kinder zu entwickeln, sollten diese ohne 
Begleitung der Eltern das Schulgebäude betreten. 

 
●​ Schülerinnen und Schüler haben nur mit einer Elterngenehmigung die 

Erlaubnis mit dem Fahrrad/ Roller zur Schule zu kommen. 
 

●​ Für die Fahrräder/ Roller gibt es keinen Versicherungsschutz! 
 

●​ Im Schulgebäude dürfen keine Roller und ähnliche Gegenstände abgestellt 
werden. 

 
●​ Die Eingangstür wird um 07:15 Uhr geöffnet und es erfolgt gleitender Einlass. 
 
●​ Zur gleichen Zeit übernimmt jeder Lehrer seine entsprechende Klasse und 

der offene Anfang beginnt. 
 

●​ Um 07:25 Uhr wird die Eingangstür geschlossen. 
 

●​ Zu spät kommende Schülerinnen und Schüler sowie andere Personen 
melden sich durch Klingeln an der Tür. 
 

●​ Zu spät kommende Schülerinnen und Schüler gehen bis zum Stundenende in 
die Bibliothek, damit sie den Unterricht nicht stören. Sie werden dort betreut. 
Es erfolgt eine Mitteilung über das Zuspätkommen an das Elternhaus im 
Hausaufgabenheft. Das Kind holt die Stunde am nachfolgenden Dienstag in 
der „Stunde der verlorenen Zeit“ von 12:35 Uhr – 13:20 Uhr nach.   
 

●​ Bei Krankheit erfolgt bis 8:00 Uhr die Abmeldung durch die 
Personensorgeberechtigten im Sekretariat. (Anrufbeantworter oder Email)                            

                                                   
2. Gestaltung des Tagesablaufs 
 
 
 
                                07:15  -   07:25 Uhr​ ​ Einlass 

 
 
​​ ​ 07:30  -   08:15 Uhr​ ​ 1. Unterrichtsstunde 

    ​ ​ ​ 08:20  -   09:05 Uhr​ ​ 2. Unterrichtsstunde 
 
​​  

09:05  -   09:15 Uhr​ ​ Frühstückspause 

09:15  -   09:35 Uhr​ ​ Aktivpause mit Angeboten 
​​ ​ ​ ​ ​ ​ (Spiel und Bewegung) 

 
 
09:40  -  10:25 Uhr​ ​ 3. Unterrichtsstunde 
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                                10:30  -  11:15 Uhr​ ​ 4. Unterrichtsstunde 
 

 
11:15  -  11:50 Uhr​ ​ Mittagessen Klasse 3/4 

 Aktivpause 
​​ ​ ​ ​ ​ ​ Spielangebote 

(Entspannung und Bewegung) 
 
    ​​  

11:55  -  12:40 Uhr​ ​ 5.Unterrichtsstunde 
​ ​ ​  

 
12:40  -  13:10 Uhr​ ​ Mittagessen Klasse 1/2 

 
 
12:45  -  13:30 Uhr​ ​ 6. Unterrichtsstunde 

 
                                                                                           
 

3. Aufsicht in den kleinen Pausen 
 
    Der Lehrer bleibt bei der Klasse, in der er Unterricht hatte. 
    In Pausen, in denen ein Lehrerwechsel stattfindet, sind die Kinder für kurze 
    Zeit alleine im Raum.                                                                                           
    Als Ansprechpartner stehen dann alle Lehrer der Schule zur Verfügung.  
 
 
 
4. Frühstückspause 
 
    Die Kinder nehmen in Ruhe ihr Frühstück ein. 
    Der Lehrer- bzw. Klassenraumwechsel erfolgt erst nach dem Frühstück. 
     
         
 
 
5. Große Pause 
 

●​ Alle Kinder benutzen den gesamten Schulhof. 
●​ Das Spielen auf den Treppen und an den Fahrrad-/Rollerständern ist 

untersagt.  
●​ Es wird friedvoll gespielt. Im Sand werden die Schuhe angelassen.  
●​ In den Pausen ist nur die Nutzung von Softbällen gestattet. Auf den 

Fußballplatz ist ein Lederball erlaubt.  
 
●​ Zum Pausenende stellen sich die 1. Klassen am Turnhalleneingang an, die 

Schüler der 2.-4. Klassen werden vom Lehrer abgeholt. 
 

●​ Bei Regenwetter wird abgeklingelt. Bei einer Regenpause bleibt die Lehrkraft 
           zur Aufsicht in der Klasse, in der sie gerade unterrichtet hat. 
 

●​ Das Schulgelände wird während der Pausen und während des 
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           Unterrichts nicht verlassen! 
 

●​ Abfälle sind in die entsprechenden Behälter zu werfen. 
 

●​ Von den Sträuchern auf dem Schulgelände werden keine Äste 
Abgerissen (Früchte gegessen)! 

 
●​ Bei Unstimmigkeiten mit Mitschülern werden unverzüglich die 

aufsichtsführenden Pädagogen informiert. 
 

●​ Bei Unfällen (auch Bagatellunfällen) erfolgt zeitnah ein Eintrag ins Unfallbuch. 
 
 
6. Mittagessen 
 

●​ Das Mittagessen wird von 11:15 – 11:50 Uhr für Klasse 3/4 und  
           von 12:40 – 13:10 Uhr für Klasse 1/2 eingenommen. 
 

●​ Während des Essens herrscht eine angenehme Gesprächslautstärke. 
 

●​ Jeder verlässt seinen Platz ordentlich. Der Letzte wischt den Tisch ab. 
 

●​ Die Nachspeise wird nur im Speiseraum verzehrt. 
 

●​ Es haben sich nur Schüler im Speiseraum aufzuhalten, die eine Mahlzeit          
           einnehmen. 
 

●​ Die Jacken werden vor dem Speiseraum an die Garderobenleiste gehängt. 
                                                                                                                                                              
 
 
7. Unterrichtsschluss 

 
●​ Der Klassenraum wird sauber und ordentlich verlassen. Es erfolgt die 

Kontrolle der Klassenräume durch die Klassensprecher. 
 

●​ Eventuell frühzeitiges Verlassen der Schule ist nur mit schriftlicher 
           Genehmigung der Personensorgeberechtigten erlaubt. 
 

●​ Nach Unterrichtsschluss verlässt der Lehrer oder der Pädagogische 
Mitarbeiter nach Kontrolle als Letzter den Raum. 
 

●​ Nach Beendigung aller unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 
           Aktivitäten ist das Schulgelände umgehend zu verlassen. 
 

●​ Schulfremde dürfen sich nicht im Schulhaus bzw. auf dem Schulgelände 
           aufhalten. 
 

●​ Am Ende der Unterrichtswoche werden alle Jacken und Taschen mit nach 
Hause genommen. 
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●​ Zum Monatsende werden Fundsachen vom Hausmeister von den Garderoben 
eingesammelt. 

 
 
 
8. Handy und Smartwatch in der Schule 

 
●​ Handys und Smartwatches sollen bei Betreten des Schulgeländes 

ausgeschaltet sein. 
 

●​ Handys dürfen für keinen sichtbar sein.   
 

●​ Handys und die Anruffunktion der Smartwatch dürfen während der Schulzeit 
nicht benutzt werden.  

 
●​ Bei Verlust oder Beschädigung übernehmen wir keine Verantwortung. 

 
 
 

9. Fahrräder und Roller in der Schule 
 

●​ Bevor ein Fahrrad oder ein Roller durch die Schülerinnen und Schüler 
mitgeführt werden darf, sollten die Personensorgeberechtigten eine 
Einverständniserklärung ausfüllen. Diese erhalten sie beim Klassenlehrer. 

●​ Beim Ankommen auf dem Schulgelände werden Fahrräder oder Roller an den 
dafür vorgesehenen Fahrradständern abgestellt und angeschlossen. 
 

●​ Während des Schulalltags ist eine Benutzung der Fahrzeuge nicht erlaubt. 
 

●​ Die Stellfläche der Fahrräder und Roller wird nur zum Anschließen und 
Abschließen der Fahrzeuge betreten. Unbefugte haben sich dort nicht 
aufzuhalten. 
 

        
 
 
 K. Gieseler 
 Schulleitung 
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